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RS OGH 1987/9/30 9ObA80/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1987

Norm

BAG §15 Abs4 litb

Rechtssatz

Dem Dienstgeber im Sinne dieser Bestimmung gleichzustellen sind zur selbständigen Geschäftsführung berufene

Stellvertreter des Dienstgebers, also Personen, die zur selbständigen Ausübung von Unternehmerfunktionen und

insbesondere Arbeitgeberfunktionen berechtigt sind. (§ 48 ASGG)

Entscheidungstexte

9 ObA 80/87
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